
Nachlassplanung

Unser  
Angebot



Generalvollmacht  
Die Generalvollmacht ist eine sehr 
weitreichende Vollmacht, die dem 
Bevollmächtigten das Recht gibt, 
im  Namen des Vollmachtgebers 
nahezu alle rechtlichen Angelegenhei-
ten ohne Einschränkung zu regeln.

Patientenverfügung  
Diese Verfügung legt fest, welche 
medizinischen Massnahmen im  
Falle der eigenen Urteilsunfähigkeit  
ergriffen werden sollen.

Vorsorgeauftrag  
Er bestimmt, dass im Falle der eigenen 
Urteilsunfähigkeit eine nahestehende 
Person die eigenen Angelegenheiten 
regelt und nicht eine von der Kindes- 
und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) 
eingesetzte Person.

Testament  
Es regelt den Nachlass zu Lebzeiten 
nach eigenem Willen und gibt  
die Möglichkeit, bei Bedarf einen  
Willensvollstrecker einzusetzen.

Ehe- und Erbvertrag  
Dieser Vertrag stellt sicher, dass man 
sich gegenseitig im Todesfall finanziell 

absichern kann und so der überlebende 
Ehepartner seinen gewohnten Lebens-
standard weiterführen und in der gemein-
samen Liegenschaft wohnen kann.

Konkubinatsvertrag  
Er regelt die finanziellen Aspekte des 
Konkubinats sowie Rechte und Pflichten 
des Partners, jedoch nicht für den 
Todesfall.

Spezialfälle
 
Übertragung der Liegenschaft(en) an 
die Kinder/den Ehegatten
Rechtliche Folgen sowie Kosten, die  
in diesem Zusammenhang entstehen, 
aufzeigen.

Darlehensvertrag  
Einen Geldbetrag unter bestimmten 
Voraussetzungen zur Verfügung stellen. 

Schenkungsvertrag  
Einer nahestehenden Person bereits zu 
Lebzeiten ein Vermögen zukommen 
lassen.

Partieller Erbteilungsvertrag  
Erbengemeinschaften aus dem Grund-
buch löschen und den Eigentümer 
eintragen lassen.

Nachlassplanung
Lieber früh an später denken: Ereignisse wie Krankheit, Unfall oder Tod sind 
schwierige Themen, jedoch Themen, die alle betreffen. Mit einer massge
schneiderten Nachlassplanung vermeiden Sie Diskussionen unter den Erben. 
Zudem haben Sie die Gewissheit, dass nur diejenigen Personen erben,  
die Sie begünstigen wollen.



Wir überprüfen Ihre bereits bestehen
den Nachlassregelungen, wie Test
ament, Ehe- und Erbverträge, Erbver
zichtsvertrag, Konkubinatsvertrag, 
Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung, 
oder Generalvollmacht.

Wir zeigen Ihnen auf, ob diese Rege
lungen den heute geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen entsprechen und weisen 
Sie auf Lücken und Unklarheiten hin.

Sie erhalten von unseren Expert:innen 
eine schriftliche Rückmeldung über Ihre 
persönliche Nachlasssituation sowie 
allfällige Handlungsempfehlungen.

Willensvollstreckung/Erbteilung  
durch die BLKB
Sie wünschen, dass nach Ihrem 
Ableben Ihr letzter Wille professionell 
und neutral umgesetzt wird und die 
Erben entlastet werden?

Wir bieten durch unsere Dienstleistung 
«Willensvollstreckungen/Erbteilungen» 
die notwendige Unterstützung durch 
unsere Expert:innen an.

Nebst der Verwaltung Ihres Vermögens 
kümmern wir uns um Ihre Rechnungen 
und Guthaben, überprüfen allfällige 
Erbschaftssteuerveranlagungen und 
begleiten die Erben durch die Nach-
lassabwicklung. Nach Einverständnis 
aller Erben teilen wir das Nachlass- 
vermögen gestützt auf Ihren letzten  
Willen. Auf Wunsch werden sämtliche 
Kontaktaufnahmen mit Behörden und 
Ämtern durch uns übernommen (Abmel-
dungen etc.).

Kosten

Stundenansatz für juristische Beratungen 
200 CHF (zzgl. MWST)

Stundenansatz für Tätigkeiten in Bezug 
auf Willensvollstreckung/Erbteilungen 
300 CHF (zzgl. MWST)

Pauschale für den Nachlass-Check  
290 CHF (inkl. MWST)

Nachlass-Check

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei personenbezogenen Hauptwörtern die männliche Form verwendet.  
Im Sinne der Gleichbehandlung gilt diese für alle Geschlechter.

Sie haben bereits eine bestehende Regelung und möchten diese auf ihre  
Vollständigkeit und Richtigkeit überprüfen? Wir machen dies möglich. 



So gehen Sie vor:

Kontaktaufnahme durch Sie

Terminvereinbarung und Vorbereitung durch die BLKB

Beratungsgespräch mit unseren Expert:innen

Entscheidung und Umsetzung



Sprechen Sie mit uns. Wir freuen uns auf Sie.  
+41 61 925 94 94
kundencenter@blkb.ch

Beratungstermin  
vereinbaren

Hier finden Sie mehr  
Informationen

Erbrechner Online-Vorsorgeauftrag

Weitere MerkblätterOnline-Patientenverfügung



Basellandschaftliche Kantonalbank
Rheinstrasse 7, 4410 Liestal
+41 61 925 94 94 
kundencenter@blkb.ch
blkb.ch PR
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Dieses Dokument enthält Werbung.

Dieses Dokument dient nur zu Werbe- und Informationszwecken, ist ausschliesslich für die Verbreitung in der Schweiz be-
stimmt und richtet sich explizit nicht an Personen, deren Nationalität und/oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informa-
tionen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen 
nicht an Personen, die möglicherweise US-Personen nach der Definition der Regulation S des US Securities Act von 1933 
sind, verteilt und/oder weiterverteilt werden. Gemäss Definition umfasst der Begriff «US Person» jede natürliche US-Person 
oder jede nach amerikanischem Recht gegründete juristische Person, Unternehmung, Firma, Kollektivgesellschaft oder 
sonstige Gesellschaft. Eine Vervielfältigung oder Reproduktion dieses Dokuments, auch auszugsweise, ist ohne vorgängige 
schriftliche Einwilligung der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB) nicht gestattet.

Die Ausführungen und Angaben in diesem Dokument wurden von der BLKB – teilweise aus externen Quellen, welche die 
BLKB nach bestem Wissen als zuverlässig beurteilt – mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen zu-
sammengestellt. Die BLKB bietet keinerlei Gewähr für deren Inhalt, Vollständigkeit und Richtigkeit. Sie lehnt jede Haftung für 
Schäden oder Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben.

Dieses Dokument sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder eine Beratung noch ein Angebot noch eine 
Aufforderung noch eine Empfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung, zum Erwerb oder zum Verkauf irgendwelcher 
Finanzinstrumente oder zur Vornahme sonstiger Transaktionen dar. Sie bilden auch keine Grundlage für einen entsprechen-
den Vertrag oder eine entsprechende Verpflichtung jedweder Art. Dementsprechend entbinden sie den Empfänger nicht 
von seiner eigenen Beurteilung. Dem Empfänger wird empfohlen, bei Bedarf unter Beizug eines Beraters die Informationen 
in Bezug auf ihre Vereinbarkeit mit seinen persönlichen eigenen Verhältnissen, insbesondere auf rechtliche, steuerliche, 
regulatorische und andere Konsequenzen zu prüfen.

Sämtliche Informationen und geäusserten Einschätzungen sind rein indikativ, nur im Zeitpunkt der Erstellung dieses Doku-
ments aktuell, können sich jederzeit ändern und sind als Entscheidungsgrundlage ungeeignet. Die in diesem Dokument 
enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen basieren auf den Annahmen und Erwartungen, welche die BLKB zum heutigen 
Zeitpunkt für realistisch hält, die sich aber als falsch herausstellen können. Entsprechend besteht das Risiko, dass Aus-
sichten, Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und andere in zukunftsbezogenen Aussagen beschriebene oder implizierte 
Ergebnisse nicht erreicht werden. Zudem stellt eine positive Rendite einer Anlage in der Vergangenheit keine Garantie für 
eine positive Rendite in der Zukunft dar. Die BLKB schliesst die Haftung für diese Fälle vollumfänglich aus.

Dieses Dokument ist kein Prospekt im Sinne von Artikel 35 ff. des Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) und wurde 
auch nicht von einer Schweizer Prüfstelle gemäss Artikel 51 FIDLEG geprüft und/oder genehmigt. Der Prospekt und das 
Basisinformationsblatt (BIB resp. KID) für Finanzinstrumente können kostenlos bei den zuständigen Vertriebsstellen, bei der 
Depotbank, der Fondsleitung oder online auf der Webseite der Swiss Fund Data AG www.swissfunddata.ch oder der SIX 
Exchange Regulation AG www.ser-ag.com bezogen werden.

In Ausnahmefällen, insbesondere wenn keine interessenwahrenden nachhaltigen Anlageinstrumente zur Verfügung stehen, 
kann die BLKB zwecks Einhaltung ihrer Anlagepolitik und Sicherstellung der Diversifikation auf passive Anlageprodukte 
zurückgreifen.


